
BITTE AUSDRUCKEN UND PER FAX AN FAX-NR. ( 0 75 77 ) 9 21 15 
 
Jagdschule KERN, Distelstraße 8, 72474 Winterlingen-Benzingen, Telefon u. Fax 07577- 92115 

 
Vorbereitungskurs zur Jägerprüfung 
 
Ausbildungsvertrag 
 
Zwischen der Jagdschule Kern und 
 
..................................................................................................................... 
(Name) 
..................................................................................................................... 
 (Strasse/ PLZ / Ort) 
..................................................................................................................... 
(Geb.-Datum) 
 
wird folgende Vereinbarung getroffen: 
 
� Die Jagdschule führt Vorbereitungskurse zur Jägerprüfung mit dem Ziel durch, die 

Prüfungsanwärter mit den zu erwartenden Prüfungsinhalten, den Grundsätzen der Jagdausübung 
sowie der Waidgerechtigkeit vertraut zu machen. 

 
� Das Kursprogramm ist auf den Inhalt der Prüfungsfächer abgestimmt. Ein Vollständigkeitsanspruch 

sowie eine Gewähr für den Prüfungserfolg kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden. 
 
� Die Kursgebühr beträgt € 1100. -- für den Abendkurs, bzw. € 1300. -- für den Blockunterricht. Der 

Betrag wird bei Kursbeginn durch Rechnungsstellung fällig.  
Auf Wunsch kann eine Teilzahlungsvereinbarung getroffen werden. 

 
� Dem Kursteilnehmer werden diverse Lernunterlagen für die Dauer des Kurses leihweise überlassen. 

Für Schießausbildung und Revierarbeit stellt die Jagdschule die erforderlichen Waffen und 
Werkzeuge bereit. Schießstandgebühren und Munitionskosten, sowie die notwendige Haftpflicht- 
und Unfallversicherung (ca. 10 €) sind vom Kursteilnehmer zu tragen. 

 
� Der Kursteilnehmer ist gehalten an den ausgewiesenen Kursveranstaltungen regelmäßig 

teilzunehmen. Zum Austritt aus dem laufenden Kurs bedarf es der schriftlichen Kündigung zum 
Monatsende. Die bezahlte Kursgebühr kann nur bei triftigem Grund (z.B. Krankheit) anteilig 
zurückerstattet werden. 

 
� Die Jagdschule verpflichtet sich nach zeitgemäßen Erkenntnissen sowie den gesetzlichen 

Grundlagen zu unterrichten. Die Kursteilnehmer sollen für die große öffentliche Verantwortung, die 
dem Jäger unserer Tage zufällt, sensibilisiert werden. Der Unterricht wird in praxisnaher, 
anschaulicher Form abgehalten. 

 

� Eine Unterrichtseinheit umfasst in der Regel 3 volle Stunden einschließlich einer Pause von 15 
Minuten. Für das Schießtraining gilt eine Sonderregelung. Gelesen und zustimmend zur Kenntnis 
genommen: 

 
 
..................................................................................................................... 
(Ort / Datum) 

 
..................................................................................................................... 
 (Unterschrift des Kursteilnehmers)           (Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreters) 
 
..................................................................................................................... 
 (Unterschrift des Kursleiters) 


